
 

 

Allgemeinverfügung 

Der Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg 

zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Berei-

chen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Ge-

biet der Stadt Flensburg (Bereiche mit Maskenpflicht) 

 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit 

§ 106 Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Lan-

desverwaltungsgesetz – LVwG) wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 

1. In den folgenden öffentlich zugänglichen Bereichen ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung gemäß § 2a Abs. 2 der Landesverordnung zur Bekämpfung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-BekämpfVO), ersatzverkündet am 

11.05.2021, verpflichtend: 

a. in der Zeit von 6.00 Uhr – 24.00 Uhr 

 

ZOB (Süderhofenden zwischen Rathausstraße und Nikolaistraße) 

Bahnhofsvorplatz (zwischen Bahnhofstraße und Mühlendamm) 

 

b. in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr 

 

Fußgängerzone und angrenzende Bereiche in der Innenstadt mit folgenden 

Straßenzügen: 

 

- Dr.-Todsen-Straße 

- Rote Straße 

- Angelburger Straße (zwischen Südermarkt und Süderhofenden) 

- Südermarkt 

- Holm 

- Nikolaistraße 

- Rathausstraße (im Übergang zwischen Holm und Großer Straße) 

- Große Straße 

- Nordermarkt 

- Norderstraße  

- Schiffbrückstraße 

- Willy-Brandt-Platz 

- Neustadt 



 

 

2. Die Verpflichtung nach Ziffer 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten    

Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychi-

schen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies 

glaubhaft machen können.  

3. Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und für die eine Ausnahme 

nicht zutrifft, ist das Betreten, der Aufenthalt und die Nutzung der in Ziffer 1 be-

zeichneten öffentlich zugänglichen Bereiche nicht gestattet. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 17. Mai 2021 bis einschließlich 06. Juni 

2021. Eine Verlängerung oder ggf. auch vorzeitige Änderung oder Aufhebung ist in 

Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen möglich. 

 
5. Die Allgemeinverfügung der Stadt Flensburg über Maßnahmen zur Bekämpfung 

des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-19 vom 30.04.2021 (Bereiche mit Masken-

pflicht) mit Verlängerungsverfügung vom 10.Mai 2021wird aufgehoben. 

6. Die Anordnung ist gem. § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

 

Begründung  

Rechtsgrundlage der angeordneten Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 lfSG. 

Danach trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn 

Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festge-

stellt werden oder es sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig 

oder Ausscheider war. Die insbesondere in den §§ 28a bis 31 IfSG genannten Maß-

nahmen sind anzuordnen, soweit und solange es zur Bekämpfung einer übertragbaren 

Krankheit erforderlich ist. Die Behörde kann insbesondere Personen verpflichten, den 

Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu ver-

lassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimm-

ten Bedingungen zu betreten. Nach Satz § 28 Abs. 1 Satz 2 kann die zuständige Be-

hörde u.a. Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschrän-

ken oder verbieten.  



 

 

Die Generalklausel des § 28 Abs. 1 Satz 1 lfSG verpflichtet die Behörde, Maßnahmen 

zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Nur hinsichtlich Art und Umfang der Be-

kämpfungsmaßnahmen, – "wie" des Eingreifens – ist der Behörde Ermessen einge-

räumt. Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der verfügten Beschränkungen ist der 

im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass 

an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu 

stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden 

ist. Dafür sprechen das Ziel des Infektionsschutzgesetzes, eine effektive Gefahrenab-

wehr zu ermöglichen (§ 1 Abs. 1, § 28 Abs. 1 IfSG), sowie der Umstand, dass die 

betroffenen Krankheiten nach ihrem Ansteckungsrisiko und ihren Auswirkungen auf 

die Gesundheit des Menschen unterschiedlich gefährlich sind. Es ist sachgerecht, ei-

nen am Gefährdungsgrad der jeweiligen Erkrankung orientierten, "flexiblen" Maßstab 

für die hinreichende Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen (VG Bayreuth, Beschluss 

vom 11. März 2020 – B 7 S 20.223 –, Rn. 44 45, juris). Sind Schutzmaßnahmen erfor-

derlich, so können diese grundsätzlich nicht nur gegen die in Satz 1 genannten Perso-

nen, also gegen Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider getroffen werden, sondern – soweit erforderlich – auch gegenüber anderen 

Personen. Wie sich aus der Entstehungsgeschichte der Norm ergibt, dürfen auch 

„Nichtstörer", d.h. Personen, bei denen noch kein Ansteckungsverdacht besteht, in 

Anspruch genommen werden.  

Es bestehen keine Zweifel daran, dass es sich bei der Infektion mit dem SARS-CoV-2 

um eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 IfSG handelt, so dass der 

Anwendungsbereich des 5. Abschnitts des Infektionsschutzgesetzes, der sich mit der 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten befasst, eröffnet ist.  

Wegen der aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus im gesamten 

Bundesgebiet müssen weiterhin wirksame Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbrei-

tungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen werden. Effektive 

Maßnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse des Gesundheitsschut-

zes die dauerhafte Aufrechterhaltung der wesentlichen Funktionen des Gesundheits-

systems sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sicherzustellen. Die großflä-

chige Unterbrechung, Eindämmung bzw. Verzögerung der Ausbreitung des neuen Er-

regers stellt das einzig wirksame Vorgehen dar, um diese Ziele zu erreichen.  

Notwendige Schutzmaßnahme, um die Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern, 

kann die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sein. Insbesondere 

in den Bereichen des öffentlichen Raums, in denen die Hygiene- und Abstandsanfor-

derungen nicht umfassend eingehalten werden können, kann der Schutz der betroffe-

nen Menschen durch die Mund-Nasen-Bedeckung zumindest verbessert werden 

(Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein, Beschluss vom 13. Mai 



 

 

2020 – 3 MR 14/20 –, Rn. 19, juris unter Hinweis auf einschlägige Empfehlungen des 

Robert-Koch-Instituts).  

Nach § 2a Absatz 2 der Corona-BekämpfVO muss in Fußgängerzonen, Hauptein-

kaufsbereichen, Bahnhöfen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plät-

zen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das Abstandsge-

bot nicht eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Die Stadt Flensburg ist nach § 2a Absatz 2 der Corona-BekämpfVO verpflichtet, diese 

Bereiche in einer Allgemeinverfügung festzulegen. In Flensburg sind hiervon neben 

dem Bahnhofsumfeld und dem ZOB die Fußgängerzone in der Innenstadt mit angren-

zenden Straßenzügen, in denen sich ebenfalls zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten fin-

den, betroffen. In den Einkaufszentren in den Stadtteilen hat sich die Kundenfrequenz 

durch die allgemeinen Öffnungen im Einzelhandel verringert bzw. zeitlich besser ver-

teilt. Auf den Parkplätzen der Einzelhandelsbetriebe gilt die Verpflichtung zum Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung gem. § 8 Abs.4 Corona-BekämpfVO fort, für die verbin-

denden Straßenzüge ist sie nicht mehr erforderlich. 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung greift in die allgemeine Hand-

lungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) der betroffenen Personen ein, weniger einschneidende 

gleich geeignete Mittel sind jedoch nach den aktuellen Erkenntnissen zur Wirksamkeit 

nicht ersichtlich. Durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den bezeichne-

ten Bereichen können Infektionsketten wirksam unterbrochen werden und den Men-

schen bleibt die Möglichkeit zur Wahrnehmung des öffentlichen Lebens dennoch er-

halten. Die Pflicht gilt nur in Bereichen mit besonders hoher Infektionsgefahr. Die auf-

geführten Bereiche können auf kurzen Wegen für eine Pause verlassen werden, wenn 

das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung beschwerlich wird. Die Pflicht ist zudem zeit-

lich befristet und soweit vertretbar, auf bestimmte Tageszeiten mit dem höchsten Ver-

kehrsaufkommen beschränkt. Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht hat 

entschieden, dass dies für Verkehrsbereiche in den Zeiten zwischen 6.00 Uhr und 

24.00 Uhr angenommen werden kann und in Einkaufszentren zwischen 6.00 Uhr und 

22.00 Uhr (Beschluss vom 04.02.2021, AZ 1 B 10/21). Durch die Öffnung der Außen-

gastronomie ist in dieser Zeit ergänzend mit erhöhtem Personenaufkommen zu rech-

nen. 

Die Anordnung tritt mit Wirkung zum 17. Mai 2021 in Kraft und gilt bis zum 06. Juni 

2021. Die Anordnung kann in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen verkürzt, geän-

dert oder verlängert werden. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende 

Wirkung. 



 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-

derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Stadt Flensburg, Rathausplatz 

1, 24937 Flensburg zu erheben. 

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG haben Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs gemäß § 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) zu beantra-

gen. Der Antrag ist beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff-

Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, zu stellen. 

Flensburg, den 14. Mai 2021 

Gez. Simone Lange 

Oberbürgermeisterin 


